
481.022,59

244.668,59

236.354,00 -der Bürger

-v. Land etc.

keinerlei Rücklagenbildung

Restwerte der noch nicht abgeschriebenen Beträge für Straßen, Wege, etc.

z.B. für Alt- Bürgermeister/In

Straßenbeleuchtung -v. Rat nicht nachvollziehbar

18.500 EUR aus Beitragsbescheiden Beleuchtung

Bäume und Flächen

z.B. Bürgerhaus, Schutzhütte -RESTWERT

 Straßen, Gehwege, Plätze -RESTWERT!

Bitte immer die Abschreibungen berücksichtigen: es werden ausschließlich  dargestellt!!!! Die Feststellung des Neuwertes (Anschaffungs-
wertes) finden Sie im Anlagenspiegel -der Restwert der gemeindlichen Anlagen beträgt Ende 2009 Das bedeutet, das Infra-
strukturvermögen (Straßen und Wege etc.) ist zur Hälfte abgenutzt, ohne das Rücklagen diesen Wertverlust ausgleichen. Die Straßenbeleuchtung 
wurde tatsächlich “immateriell gebucht. 

Zusätzlich war diesbezüglich die Wertfeststellung der Beleuchtungsanlage insgesamt nicht nachvollziehbar. Der Gesamtverlust durch Abschreibungen, 
dargestellt im Anlagenspiegel in Höhe von  findet sich in der Bilanzübersicht nicht wieder, dazu benötigen Sie den Anlagenspiegel.

Restwerte
durchschnittlich 50%. 

Diese Art der Wertfeststellung wird im Teil 3 der Trilogie  gesondert behandelt und ist aus meiner Sicht 
strafrechtlich zu überprüfen. Der Bilanzprüfungsausschuß und der Rat konnte einer Wertfeststellung für die Straßenbeleuchtung nicht folgen, 
da die komplette Anlage  wurde und auch keine gemeindlichen Nutzungsrechte bestehen. in das Eigentum des RWE überführt (verschenkt)

1.479.274,86 EUR,

Baugrundstücke

VG verwaltet Kasse der Gemeinde; Forderungen der OG an Kasse der VG 

Beispiele für den Verzehr der Werte: Bewertungsjahr 2008, Wertfeststellung für Ende2009, Bewertung nach Istzustand 2008,
Anfangsstand der Anschaffung nach Abrechnung, lineare Abschreibung,  -Gutachter Gablenz
Sache        -Anschaffungswert /Jahr      -Zeitwert 2009-Abschreibung - % Verlust  -Rücklagen notwendig für Ersatz -Rücklagen vorhanden

Bürgerhaus            - 1988 ff.(Umbau)   316 TSD             ca. 50%                                                         0,00

Grillhütte                - 1983                     5.5 TSD               ca. 80%                                                           0,00
 
Gemeindestraßen
ohne Gehwege       - 1975-98??            211 TSD              ca. 55%                                                     0,00

Gehwege
Hauptstrasse           - 1992/1994 (1982)   66 TSD                ca. 48%                                                        0,00
   
BUSPLATZ 
(K30 -Wendeplatz)     - 1994                       16 TSD                ca. 47%                                                        0,00

632 TSD

26.5 TSD

471 TSD

128 TSD

30 TSD

316  TSD 316 TSD

21  TSD 21 TSD

260  TSD 260 TSD  

62  TSD 62 TSD

14  TSD 16 TSD

Restwerte

Restwerte

 VG-Kasse, s. Aktiva

Hinweis: der Busplatz wird in 2011 komplett umgebaut, die dort stehenden Gebäude und der Platz werden abgeschrieben -die Restwerte genullt. 
Diese Restwerte sind 2011 auszubuchen und verringern den Bilanzwert. 
Die Gemeinde benötigt allein aus den Beispielen der Abnutzung/Abschreibung eine Rücklage von ca. 675 TSD EUR -auf Basis der damaligen 
Herstellungskosten. Bei 250 Einwohnern stehen rechnerisch 2.700 EUR pro EW an, oder überschlagsmäßig 6500 EUR / Anliegergrundstück 
(gleichmäßige Verteilung). Für Gemeindestraßen und Gehwege K30 fehlen so 322 TSD EUR.
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Bürgermeister (Aufwandsentschädigung 1/2010)


